
1134 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

14. 5. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem das Staatsbürgersmaftsgesetz 1965 ge­
ändert wird (Staatsbürgersmaftsgesetz­

Novelle 1974) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1965, BGBl. 
Nr. 250, in der Fassung der Staatsbürgerschafts­
gesetz-Novelle 1973, BGBl. Nr. 394, wird wie 
folgt geändert: 

1. Der § 10 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. gegen ihn kein Aufenthaltsverb6t besteht;" 

2. Der § 14 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. nicht von einem inländischen Gericht 
rechtskräftig nach einer der folgenden Gesetzes­
steIlen verurteilt worden ist: 

a) §§ 103, 242, 244, 246, 248, 252 bis 254, 
256, 257 Abs. 2, 258, 269, 274 bis 276, 
279 bis 285 und 320 StGB, BGBl. Nr. 60/ 
1974; 

b) §§ 277 und 278 StGB, soweit die Tat mit 
Beziehung auf eine nach dem § 103 StGB 
strafbare Handlung begangen worden ist; 

c) § 286 StGB, soweit die Tat mit Beziehung 
auf die in lit. a angeführten strafbaren 
Handlungen begangen worden ist; 

d) §§ 3 a und 3 b sowie 3 d bis 3 g des Ver­
botsgesetzes 1947;" 

3. Der § 15 hat zu 'lauten: 

,,§ 15. Der Lauf der Fristen nach § 10 Abs. 1 
Z. 1 und Abs. 3 sowie § 12 lit. a und b letzter 
Halbsatzwird unterbrochen durch 

a) ein rechtskräftiges Aufenthaltsverbot; 
b) einen mehr als einjährigen Aufenthalt in 

einer Anstalt zum Vollzug von Freiheits­
strafen, in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher, einer Anstalt für entwöh-

nungsbedürftige Rechtsbredler oder einer 
Anstalt für gefähdiche Rückfallstäter des 
Inlandes od~r diesen gleichzuwertenden An-

" stalten des Auslandes infolge Verurteilung 
wegen einer nach österreichischem Recht 
gerichtlicb strafbaren Hanplung; hiebei sind 
der Aufenthalt in einer Anstalt zum Voll­
zug von Freiheitsstrafen und die Zeit des 
V öllzuges einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme zu­
sammenzurechnen. " 

4. Der § 37 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. gegen ihn im Inland wegen einer gericht­
lich strafbaren Handlung, die mit mehr als sechs 
Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist, ein Straf­
verfahren oder eine Strafvollstreckung anhängig 
ist und" 

5. Der § 39 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 39. (1) Zur Erlassung von Bescheiden in 
Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft sowie zur 
Bescheinigung des Erwerbes der Staatsbürger­
schaft naCh § 25 Abs. 2 oder § 58 c Abs. -2 ist 
unbeschadet der Bestimmungen des § 41 die 
Landesregierung zuständig," 

6. Der § 41 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

,,§ 41.(1) Sofern nicht § 39 Anwendung findet, 
ist zur Ausstellung von Bescheinigungen in An­
gelegenheiten der Staatsbürgerschaft und zur 
Entscheidung über derartige Anträge jene Ge­
meinde (Gemeindeverband) zuständig, in deren 
Bereich die Person, auf die sich die Bescheinigung 
bezieht, ihren ordentlichen Wohnsitz hat." 

7. Der § 53 Z. 5 lit. e hat zu lauten: 

"e) die in ihrem Bereich beurkundete Ehe­
schließung eines Staatsbürgers, soweit durch 
die Ehe eine Änderung des Familiennamens 
des Staatsbürgers eintritt und" ' 
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2 1134 der Beilagen 

8. Der § 64 samt überschrift hat zu lauten: 

"S t r a f b e s tim m u n g 

§ 64. Wer einer Aufforderung nach § 45 oder 
einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 keine Folge 
leistet oder der ihm nach § 56 obliegenden Ver­
pflichtung nicht nachkommt, begeht eine Ver­
waltungsübertretung. Dies gilt nicht für Organe 
der inländischen Gebietskörperschaften." 

Artikel 11 

(1) Ist ein Fremder nach den im § 14 Abs. 1 
Z. 3 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 in der 
bisherigen Fassung angeführten Gesetzesstellen 
rechtskräftig verurteilt worden, so findet § 14 
Abs. 1 Z. 3 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 
in der bisherigen Fassung weiterhin Anwendung. 

(2) § 15 lit. b des Staatsbürgerschaftsgesetzes 
1965 in der bisherigen Fassung gilt entsprechend 
für den Aufenthalt in einem Arbeitshaus de~ In-

oder Auslandes infolge Verurteilung wegen einer 
nach österreichischem Recht gerichtlich strafbaren 
Handlung vor dem 1. Jänner 1975. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1975 in Kraft. 

(2) Verordnungen können bereits vor dem 
1. Jänner 1975 erlassen werden, sie treten jedoch 
frühestens-mit diesem Tage in Kraft. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit sie dem Bund zukommt, nach Maßgabe 
des Bundesministeriengesetzes 1973, BGBI. 
NrJ 389, der Bundesminister für Inneres und, 
soweit sie dem Land zukommt, die Landesregie­
rung betraut. 

I 

1134 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



1134 derB~ilagen 3 

Erläuterungen 

A. Allgemeines 

Das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über 
die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlun­
gen (Strafgesetzbuch - StGB), BGB!. Nr. 60, 
macht es erforderlich, einzelne Bestimmungen des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965, BGB!. Nr. 250, 
in der Fassung der Staatsbürgerscltaftsgesetz­
Novelle 1973, BGB!. Nr. 394, der neuen Reclits­
lage anzupassen. Abgesehen von .Änderungen in 
der Ausdrucksweise sieht das neue Strafgesetz­
buch bisher bestandene Institutionen nicht mehr 
vor, hat aber andererseits neue geschaffen. So 

. kennt das Strafgesetzbuch nicht mehr die Neben-
strafen der gerichtlichen Landesverweisung oder 
Abschaffung sowie die Einweisung in ein Arbeits­
haus. Neu hingegen ist die Möglichkeit, neben der 
verhängten Freiheitsstrafe mit Freiheitsentzie­
hung verbundene vorbeuJ;ende Maßnahmen an­
zuordnen. 

Die .Änderung der Bestimmung des § 53 Abs. 1 
Z. 5 lit. e erfolgt unter Bedachtnahme auf die 
bereits bestehende Möglichkeit der Namenswahl 
bei Mischehen zwischen österreichischen Staats­
bürgerinnen und Fremden sowie im Hinblick auf 
die Regierungsvorlage betreffend den Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Neuordnung der 
persönlichen Rechtswirkungen der' Ehe (R V 851 
Blg. NR 13. GP). 

Zur Z. 1: 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Die gerichtliche Strafe der Abßchaffung ist im 
neuen Strafgesetzbuch nicht mehr vorgesehen. 
Das Bundesministerium für Justiz hat einen .Än­
derungsvorschlag zur Regierungsvorlage eines 
Bundesgesetzes über die Anpassung von Bundes­
gesetzen an das Strafgesetzbuch (Strafrechtsanpas­
sungsgesetz) betreffend die Einführung eines 
Art. XI a ausgearbeitet, der im Abs. 2 als über­
gangsbestimmung vorsieht, daß die bereits aus­
gesprochene Landesverweisung oder Abschaffung 
einer Person, .die nicht die österreichische Staats­
bürgerschaft besitzt, als Aufenthaltsverbot nach 

den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes, 
BGB!. Nr. 75/1954, gilt. Es erübrigt sich daher 
eine entsprechende übergangsbestimmung 1~ 

. Staatsbürgerschaftsgesetz. ~ 

Zur Z. 2: 

Nach Art. 1 Abs. 1 des von österreich ratifi­
zierten übereinkommens zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit verleiht jeder Vertragsstaat einer 
in seinem Hoheitsgebiet ,geborenen Person, die 
sonst staatenlos wäre, seine Staatsangehörigkeit, 
wobei die Verleihung von bestimmten im ü,ber­
einkommen festgelegten Voraussetzungen abhän­
gig gemacht werden kann. Eine 'dieser Voraus­
setzungen ist nach Art. 1 Abs. 2 lit. c des über­
einkommens, daß der Betroffene weder wegen 
einer strafbaren Handlung gegen die nationale 
Sicherheit noch wegen einer gemeinen Straftat 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens ftnf 
Jahren verurteilt worden ist. § 14 Abs. 1 Z. 3 
führt die nach österreichischem Recht gegen die 
nationale Sicherheit gerichteten strafbaren Hand­
lungen an. Diese Gesetzesstellenwerden den 
neuen Bestimmungen des Strafgesetzbuches ange­
paßt. 

Zur Z. 3: 

Die bisherige lit. b des § 15 entfällt aus den 
in der Erläuterung zur Z. 1 angeführten Grün­
den. 

Die bisherige lit. c des § 15 erhält die Bezeich­
nung lit. b. Anstelle der Einweisung in ein Ar­
beitshaus, die das neue Strafgesetzbuch nicht 
mehr kennt, sind nunmehr für die Unter­
brechung des Fristenlaufes die neu normierten, 
mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugen­
den Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Zur Z. 4: 

Nach Art. VIII Abs. 5 Z. 5 der Regierungs­
vorlage eines Strafrechtsanpassungsgesetzes hat es, 
wenn in Bundesgesetzen auf gerichtlich strafbare 
Handlungen hingewiesen wird, statt bisher'" Ver­
brechen und Vergehen"" künftig "gerichtlich 
strafbare Handlungen,' die mit mehr als sechs 
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4 11 ~4 der Beilagen 

Monaten Freiheitsstrafe bedroht sind" zu lauten. 
Die Bestimmung des § 37 Abs. J Z. 2 wird dieser 
Regelung angepaßt. 

Nach der geltenden Fassung des § 37 Abs. 1 
Z. 2 StbG 1965 kann ein Staatsbürger, gegen den 
im Inland wegen eines Finanzvergehens (mit Aus­
nahme einer Finanzordnungswidrigkeit) ein 
Strafverfahren oder eine Strafvollstreckung an­
hängig ist, auf die Staatsbürgersmaft nimt ver­
zimten. Im Hinblick auf die Zielsetzung des 
neuen Strafgesetzbumes wird es nimt mehr für 
erforderlim erachtet, diese Remtsfolge an ver-

die Möglichkeit einer Namenswahl besteht und 
nach der Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes 
über die Neuordnung der persönlimen Rechts­
wirkungen der Ehe aum der Ehegatte die Mög­
limkeit haben wird, den Familiennamen der Frau 
aniäßlim der Eheschließung anzunehmen, müssen 
die Mitteilungen der Gemeinden an die Evidenz­
stelle in Hinkunft alle Eheschließungen umfassen, 
bei welmen durm die Ehe die Knderung des 
Familiennamens emes österreichismen Staatsbür­
gers eintritt. 

waltungsbehördlim zu ahndende Finanzvergehen Zur Z. 8: 
zu knüpfen. Soweit Finanzvergehen von Gerim-
ten geahndet werden, fallen sie unter die Formu- Die im § 64 Abs. 1 und 2 angeführten Delikte 
lierung des § 37 Abs. 1 Z. 2 des Entwurfes "ge- entsprechen den in den §§ 223 bis 228 und 231 
rimtlich strafbaren Handlung, die mit mehr als . des Strafgesetzbumes behandelten strafbaren 
sems Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist", und Handlungen, sodaß sim eigene strafremtlime Be­
bleibt ein Verzimt auf die Staatsbürgersmaft aus- . stimmungen im Staatsbürgersmaftsgesetz erübri­
gesmiossen. gen. Die Abs. 1 und 2 des § 64 können daher 

Zur Z. 5 und 6: 

Durm die Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 
1973, BGBL Nr. 394, wurden die Erwerbstatbe­
stände der .§§ 25 Abs. 2 und 58 c neu gesmaffen 
und die Landesregierung zur Ausstellung der 
Besmeinigungen über den Erwerb der Staats­
bürgersmaft hinsichtlich dieser Erwerbsgründe 
für zuständig erklärt. Die Kompetenzbestimmun­
gen der §§ 39 und 41 werden entsprechend dieser 
Knderung ergänzt. 

Zur Z. 7: 

Nach § 53 Z. 5 lit. e sind die Gemeinden (Ge­
meindeverband) verpflimtet, die in ihrem Be­
reim beurkundete Ehesmließung einer Staats­
bürgerin der Evidenzstelle mitzuteilen. Diese 
Mitteilungspflimt besteht wegen der für die Frau 
damit eingetretenen Knderung des Familien­
namens. 

Da bereits derzeit bei Mischeh.en zwischen 
österreimischen Staatsbürgerinnen und Fremden 

entfallen. 

Zu Artikel II: 

Durm übergangsbestimmung im Abs. 1 wird 
gewährleistet, daß die Verurteilungen auf Grund 
cer bisherigen Rechtslage weiterhin als Ver­
leihungshindernis berücksimtigt werden. 

Da das neue Strafgesetzbuch die Einweisung in 
ein Arbeitshaus nicht mehr vorsieht, wird durm 
die Bestimmung des Abs. 2 simergestdlt, daß die 
bis 1. Jänner 1975 in einem Arbeitshaus zuge­
bramte Zeit gleichfalls in die für die Unter­
bremung der Woh~sitzfristen maßgebliche Zeit 
eingeremnet wird. 

Zu Artikel I1I: 

Der Wirksamkeitsbeginn entsprimt dem Zeit­
punkt des Inkrafttretens des Strafgesetzbumes 
und dem in der Regierungsvorlage eines Bundes­
gesetzes über die Neuordnung der persönlimen 
Rechtswirkungen der Ehe für das Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Zeitpunkt. 

Gegenüberstellung 

Die gegenüber dem Stammgesetz in der derzeit geltenden Fassung eingetretenen Knderungen sind 
durch Fettdruck ersichtlich gemacht 

Abzuändernder Text: 

§ 10. (1) Die Staatsbürgersmaft kann emem 
Fremden verliehen werden, wenn 

5. gegen ihn weder ein Aufenthaltsverbot noch 
ein gerichtliches Urteil besteht, womit auf sei.p.e 
Absmaffung erkannt worden ist; 

Neuer Text: 

5. gegen ihn kein Aufenthaltsverbot besteht; 
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1134 der Beilagen 5 

Abzuändernder Text: 

§ 14. (1) Einem Fremden ist die Staatsbürger­
smaft ferner zu verleihen, wenn er 

3. nimt von einem inländismen Ge~imt remts­
kräftig nam einer der folgenden Gesetzesstellen 
verurteilt worden ist: 

§§ 58, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 73, 76, 78; 80, 
81, 90 und 92 des Österreimismen Strafgesetzes 
1945, ASlg. Nr. 2, . 

§§1, 2, 4, 5, .10, 11 und 17 des Bundesgesetzes 
zum Smutz des Staates (Staatssmutzgesetz), 
BGBI. Nr. 223/1936, 

§ 15. Der Lauf der Fris.ten nam § 10 Abs. 1 
Z. 1 und Abs. 3 sowie § 12 lit. a und b letzter 
Halbsatz wird unterbromen durm 

a) ein remtskräftiges Aufenthaltsverbot; 
b) ein remtskräftiges gerimtlimes Urteil, wo­

mit auf Landesverweisung oder Absmaf­
fung aus dem gesamten Gebiet der Repu­
blik erkannt ist; 

c) einen mehr als einjährigen Aufenthalt in 
einer Strafanstalt oder in einem Arbeits­
haus des In- oder Auslandes infolge Ver­
urteilung wegen einer nach österreimi­
smem Remt gerimtlim strafbaren Hand­
lung; hiebei sind der Aufenthalt in einer 
Strafanstalt und der daran anschließende 
Aufenthalt in eIDem Arbeitshaus zusam­
menzuremnen. 

§ 37. (1) Ein Staatsbürger kann auf die Staats­
bürgerschaft verzimten, wenn 

2. gegen ihn im Inland weder wegen eIDes 
Ver bremens oder eines Vergehens nom wegen 
eines Finanzvergehens (mit Ausnahme der 
Finanzordnungswidrigkeiten) ein Strafverfahren' 
oder eine Strafvollstreckung anhängig ist und 

§ 39. (1) Zur Erlassung von Besmeiden in An­
gelegenheiten der Staatsbürgerschaft istunbe­
smadet der Bestimmungen des § 41 die Landes­
regierung zuständig. 

§ 41. (1) Zur Ausstellung von Besmeimgungen 
in Angelegenheiten der Staatsbürgersmaft und 
zur Entscheidung über derartige Anträge ist jene 
Gemeinde (Gemeindeverband) zuständig, in 
deren Bereim die Person, auf die sim die Be­
smeinigung bezieht, ihren ordentlimen Wohn­
sitz hat ..... 

Neuer Text: 

a) §§ 103, 242, 244, 246, 248, 252 bis 254, 
256, 257 Abs. 2, 258, 269, 274 bis 276, 279 
bis 285 und 320 StGB, BGBI. Nr. 60/1974; 

b) §§ 277 und 278 StGB, soweit die Tat mit 
Beziehung auf eine nam dem § 103 StGB 
strafbare Handlung begang~n worden ist; 

c) § 286 StGB, soweit die Tat mit Beziehung 
auf die in' lit. a angeführten strafbaren 
Handlungen begangen worden ist; 

d) §§ 3 a und 3 b sowie 3 d bis 3 g des Ver­
botsgesetzes 1947; 

a) ein remtskräftiges Aufenthaltsverbot; 
b) einen mehr als einjährigen Aufenthalt in 

einer Anstalt 'zum Vollzug von Freiheits­
strafen, in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher, einer Anstalt für entwöh­
nungsbedürftige Rechtsbrecher oder einer 
Anstalt für gefährliche Rückfallstäter des 
Inlandes oder diesen gleichzuwertenden An­
stalten des Auslandes infolge Verurteilung 
wegen einer nach österreichischem Recht 
gerichtlich strafbaren Handlung; hiebei 
sind der Aufenthalt in einer Anstalt zum 
Vollzug .. von Freiheitsstrafen und die Zeit 
des Vollzuges einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme zu­
sammenzurechnen. 

2. gegen ihn im Inland wegen einer gericht­
lich strafbaren Handlung, die mit mehr als sechs 
Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist, ein Strafver­
fahren oder eine Strafvollstreckung anhängig ist 
und 

§ 39. (1) Zur Erlassung von Besmeiden in An­
gelegenheiten der Staatsbürgersmaft sowie zur 
Bescheinigung des Erwerbes der Staatsbürger­
schaft nach § 25 Abs. 2 oder § 58 c Abs. 2 ist 
unbeschadet der Bestimmungen des § 41 die 
Landesregierung zuständig. 

§ 41. (1) Sofern nicht § 39 Anwendung findet, 
ist zur Ausstellung von Besmeinigungen in An­
gelegenheiten der Staatsbürgersmaft und zur 
Entscheidung über derartige Anträge jene Ge- / 
meinde (Gemeindeverband) zuständig, in deren 
Bereich die. Person, auf die sich die Besmeinigung 
bezieht, ihren ordentlichen Wohnsitz hat ..... 
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Abzuändernder Text: 

§ 53. Der Evidenzstelle ist unverzüglich mit­
zuteilen 

5. von der Gemeinde (Gemeindeverband): 

e) die in ihrem Bereich beurkundete Ehe­
schließung einer Staatsbürgerin und 

Strafbestimmungen 

§ 64. (1) Wer eine in diesem Bundesgesetz vor­
gesehene Urkunde' oder hiezu gehörige amtliche 
Drucksorten, Vermerke und Zeichen nachmacht, 
verfälscht, wissentlich mit falschem Inhalt an­
fertigt oder sich die zur Herstellung solcher Ur­
kunden geeigneten Gegenstände (Formen, Stem­
pel, Abdrucke, Formblätter und dergleichen) un­
befugt verschafft oder einem anderen überläßt 
oder von einer ungültigen, nachgemachten, ver­
fälschten oder mit falschem Inhalt angefertigten 
Urkunde der genannten Art Gebrauch macht, 
begeht, sofern die Tat nicht unter eine strengere 
Strafbestimmung fällt, ein Vergehen und wird 
mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu 
drei Jahren bestraft. Neben der Arreststrafe 
kann auf eine Geldstrafe bis zu 50.000 S erkannt 
werden. 

(2) Der gleich"en Bestrafung unterliegt, wer 
eine von einer österreichischen Behörde über 
staatsbürgerschaftsrechtliche Verhältnisse ausge­
stellte Urkunde einem anderen zum Gebrauch 
überläßt, sich eine solche für einen anderen aus­
gestellte -Urkunde unbefugt verschafft oder hie­
von unbefugt Gebrauch macht und wer eine 
solche Urkunde erschleicht, sofern die Tat nicht 
unter "eine strengere Strafbestimmung fällt. 

(3) Wer einer Aufforderung nach § 45 oder 
einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 keine Folge 
leistet oder der ihm nach § 56 obliegenden Ver­
pflimtung nicht nachkommt, begeht eine Ver­
waltungsübertretung. Die gilt nicht für Organe 
der inländischen Gebietskörpersdlaften. 

Neuer Text: 

e) die in ihrem Bereim beurkundete Ehe­
smließung eines Staatsbürgers, soweit durch 
die Ehe eine Änderung des Familiennamens 
des Staatsbürgers eintritt und 

Strafbestimmung 

§ 64. Wer einer Aufforderung nach § 45 oder 
einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 keine Folge 
leistet oder der ihm nach § 56 obliegenden Ver­
pflichtung nicht nachkommt, begeht eine Ver­
waltungsübertretung. Dies gilt nicht für Organe 
der inländischen Gebietskörperschaften. 
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